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Vorzeitig Brieflich
gültig

Brieflich nicht
unterzeichnetUrnen

38 1661 18282

Total
eingegangen

1999 0

Antwortkuverts
ohne Stimm-

rechtsausweise

0

StimmrechtsausweiseStimmberechtigte

3713
Total davon Ausland-

schweizer EVoting
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A. Beschluss des Kantonsrates Gesetz über den Flughafen Zürich (Flughafengesetz)
(Änderung vom 23. Februar 2009: Keine Neu- und Ausbauten von Pisten)

Leer Ungültig Ja

1876 37 1 1822 703

Vorlage 1:

Stimmzettel

50.53
Nein

111916

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
1860

Gültig

B. Gültige Teile des Gegenvorschlags von Stimmberechtigten

Leer Ungültig Ja

1843 140 10 1677 371

Vorlage 1:

Stimmzettel

49.64
Nein

130616

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
1827

Gültig

C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten, falls sowohl der Beschluss
des Kantonsrates als auch die gültigen Teile des Gegenvorschlags von den
Stimmberechtigten angenommen werden?

Leer Ungültig A

1779 400 10 1353 1096

Vorlage 1:

Stimmzettel

47.91
B

25716

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
1763

Gültig

«Stau weg!» - Kantonale Volksinitiative zur Einreichung einer Standesinitiative - Für einen
effizienten und sicheren Verkehr im Kanton Zürich

Leer Ungültig Ja

1884 51 2 1815 719

Vorlage 2:

Stimmzettel

50.74
Nein

109616

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
1868

Gültig

Kantonale Volksinitiative «Für faire Ferien»

Leer Ungültig Ja

1899 31 3 1849 656

Vorlage 3:

Stimmzettel

51.14
Nein

119316

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
1883

Gültig
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Dieses Protokoll ist sofort nach der Unterzeichnung mit A-Post an die folgende Adresse zu senden:
Statistisches Amt, Bleicherweg 5, Postfach, 8090 Zürich.
Die Stimmzettel, die Stimmrechtsausweise und die Hilfsunterlagen sind bis zum Abschluss aller Rechts-
mittelverfahren bei der Gemeindeverwaltung aufzubewahren.

Für das Wahlbüro:

Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Auszählung: Es wurden Banknotenzählmaschinen eingesetzt.
Ordnungswidrigkeiten während der Abstimmung und die dagegen getroffenen Anordnungen:

PräsidentIn:
SekretärIn/SchreiberIn:

1.Mitglied:
2.Mitglied:


